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Liebe Kolleg_innen, liebe Partner_innen,

mit diesem Schutzkonzept für die Offene Jugendarbeit setzt bOJA, das bun-
desweite Netzwerk Offene Jugendarbeit, ein Zeichen gegen Gewalt an Kin-
dern und Jugendlichen in institutionellen Settings. Wir möchten die Einrich-
tungen der Offenen Jugendarbeit in Österreich dabei unterstützen, alles in 
ihrer Macht Stehende zu tun, um Kinder und Jugendliche vor  Gewalt  zu  
schützen  und  die  bestmöglichen  Maßnahmen  dazu  in  der  Organisation  
zu  treffen,  zu  überprüfen  und  weiterzuentwickeln.

Mit dem Schutzkonzept legen wir für alle Beschäftigten, jugendlichen Nutzer_
innen, Partner_innen und Fördergeber_innen fest, welche  Definitionen  wir  
für  Gewalt  haben,  welche  präventiven  Schritte  zur  Gewaltprävention  in  
der  Organisation  getroffen  werden  und  auch  welche  konkreten Standards 
und  Handlungsanleitungen  wir  vorgeben,  damit  Kinder  und Jugendliche 
gemäß  unserer Qualitätsstandards  begleitet und betreut werden. Mit dem 
Schutzkonzept wird auch versucht, den geänderten Rahmenbedingungen 
Rechnung  zu  tragen,  die  Kinder  und Jugendliche aktuell  in  ihrem  Umfeld  
erleben  – seien  es  gesetzliche  Bestimmungen  wie  die  Datenschutzgrund-
verordnung  oder  die  Realität  der  Sozialen  Medien,  die  sowohl  in  der  
täglichen  Arbeit  mit  den  Kindern  und Jugendlichen eine  große  Heraus-
forderung   bedeutet,  als  auch  in  der  Kommunikation  nach außen  eine  
Neuüberprüfung  und  teilweise  Neuausrichtung  braucht.

Nicht zuletzt beinhaltet das Schutzkonzept einen konkreten Verhaltenskodex 
und einen Maßnahmenkatalog, welche Schritte im Fall eines Verdachtsmo-
ments von Gewalt jeglicher Art gegen Kinder und Jugendliche zu setzen sind. 

Uns allen sind die Herausforderungen, die die Arbeit mit Kindern und Jugend-
lichen mit sich bringen, sehr bewusst.  Der Schutz der uns anvertrauten Kin-
der und Jugendlichen ist das höchste Gut und braucht im Alltag immer wieder 
Momente der kritischen Reflexion und der mutigen Schritte.

Thomas Dietrich
für den bOJA Vorstand

Offene Jugendarbeit begleitet und fördert Jugendliche auf ihrem Weg in die erwachsene Selbst-
ständigkeit und Mündigkeit. Sie wirkt sozialen Ungerechtigkeiten entgegen und versteht sich 
als gesellschaftliches Korrektiv. Fachkräfte der Offenen Jugendarbeit setzen Beziehungsange-
bote, die junge Menschen in ihrer sozialen Integration, ihren Bewältigungsmechanismen und 
ihren Selbstwirksamkeitserfahrungen stärken.

Offene Jugendarbeit basiert immer auf ethischen Grundlagen. Fachkräfte der Offenen Ju-
gendarbeit sind aufgefordert, nach ethischen Standards zu handeln und Bedingungen bzw. 
Systeme in Frage zu stellen, die diesen widersprechen. So stellt die Beschneidung bzw. 
Nicht-Einhaltung sozialer Grundrechte bei der Zielgruppe von Offener Jugendarbeit eine Ver-
letzung von Rechten dar, gegen die aktiv vorgegangen werden muss. Fachkräfte der Offenen 
Jugendarbeit agieren in ihrer praktischen Arbeit nie im luftleeren Raum, sondern stets in 
einem organisationalen Rahmen. Darum reicht es nicht, Ethik lediglich auf der personalen 
Ebene zu betrachten, sondern es müssen zwei Fragen gestellt werden: Wie soll ich handeln? 
Welche Leitziele benötige ich als Organisation, um diesen ethischen Grundsätzen gerecht zu 
werden (vgl. Martin, 2007: 1961)? 

Mit diesem Schutzkonzept legt bOJA verbindliche Standards zum Schutz von Kindern und 
Jugendlichen in der Offenen Jugendarbeit fest und unterstützt Träger der Offenen Jugendar-
beit bei der Entwicklung eines eigenen organisationsinternen Schutzkonzepts. Dieses soll 
als Ergänzung zu bestehenden Leitbildern und Qualitätsstandards betrachtet werden. Das 
vorliegende Schutzkonzept für die Offene Jugendarbeit in Österreich orientiert sich an der 
Kinderschutzrichtlinie des Netzwerks Kinderrechte Österreich, dessen Mitglied bOJA ist. 

Einleitung
vorwort

SCHUTZ

1 Martin, Ernst (2007): Sozialpädagogische Berufsethik. Auf der Suche nach dem richtigen Handeln. 
Juventa, Weinheim und München.
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OFFENE JUGENDARBEIT 
IN ÖSTERREICH

Offene Jugendarbeit in Österreich ist ein 
Handlungsfeld der Sozialen Arbeit. Sie be-
dient sich sowohl der Arbeitsprinzipien und 
Methoden der Sozialarbeit, als auch der So-
zialpädagogik und schafft Begegnungsorte 
und Möglichkeiten zur Teilhabe. Mit ihrem 
sozialräumlichen Bezug orientiert sie sich 
an den Bedürfnissen und Lebenswelten 
junger Menschen und arbeitet parteilich 
für sie, unabhängig von deren Geschlecht, 
politischer oder religiöser Überzeugung, Bil-
dungsgrad oder sozialem Status. 

Offene Jugendarbeit schafft Angebote frei 
von Konsumzwängen und kommerziellen 
Zielen. Sie begleitet und fördert Jugend-
liche auf ihrem Weg in die erwachsene 
Selbstständigkeit und Mündigkeit. Der nie-
derschwellige und freiwillige Zugang zu An-
geboten der Offenen Jugendarbeit begüns-
tigt den Erwerb von Bildungsinhalten, die für 
alltägliche Handlungs- und Sozialkompeten-
zen wichtig sind. 

So leistet Offene Jugendarbeit für alle jun-
gen Menschen, jedoch insbesondere für bil-
dungs- und sozioökonomisch benachteiligte 
Jugendliche, einen wesentlichen Beitrag zur 
gesellschaftlichen Integration und Teilhabe. 

Ebenso bietet Offene Jugendarbeit für die 
Entwicklung des Gemeinwesens eine breite 
Palette fachlich differenzierter und erprob-
ter Angebote mit dem Fokus auf Jugend. 
Offene Jugendarbeit ist ein unverzichtbarer 
Teil zeitgemäßer kommunaler und regiona-
ler Jugendpolitik.
Ob  standortbezogen in Jugendzentren und 
-treffs oder mobil im Rahmen Mobiler Ju-
gendarbeit im öffentlichen und halböffent-
lichen Raum (Parks, Bahnhöfen, Einkaufs-
zentren und auf Plätzen) – in  allen Settings 
sind Fachkräfte aus der Sozialen Arbeit und 
anderen pädagogischen Feldern tätig. 

In Österreich gibt es 319 Trägerorganisa-
tionen der Offenen Jugendarbeit mit ins-
gesamt 652 Einrichtungen (Stand Februar 
2020), in denen mehr als 2.000 Fachkräfte 
beschäftigt sind.

bOJA – BUNDESWEITES 
NETZWERK OFFENE 
JUGENDARBEIT

bOJA, das bundesweite Netzwerk Offene 
Jugendarbeit, ist die Interessensvertretung 
der Offenen Jugendarbeit in Österreich. Es 
wurde 2009 gegründet und baut auf einer 
langen Tradition der Vernetzung Offener Ju-
gendarbeit in Österreich auf. bOJA vertritt 
im Auftrag des jeweiligen Jugendministe-

riums das Handlungsfeld der Offenen Ju-
gendarbeit in Österreich und versteht sich 
als bundesweites Kompetenzzentrum für 
Offene Jugendarbeit in Österreich, als Ser-
vice- bzw. Vernetzungsstelle, als Plattform 
für Wissens- und Informationsaustausch 
sowie als Fachstelle für Qualitätsweiterent-
wicklung im Bereich Offene Jugendarbeit. 
Das Sichtbarmachen des Handlungsfelds 
der Offenen Jugendarbeit und die damit ein-
hergehende Stärkung ihrer Bedeutung ist 
ein wichtiges Anliegen. 

ANWENDUNGSBEREICHE 
DES SCHUTZKONZEPTS 

Das Schutzkonzept wurde entwickelt, um si-
cherzustellen, dass die Rechte von Kindern 
und Jugendlichen innerhalb der Settings 
der Offenen Jugendarbeit geachtet werden 
und sie vor jeglichen Formen von Gewalt 
geschützt sind. Die vorliegenden Standards 
dienen zum einen der Sensibilisierung der 
Beschäftigten, zum anderen bieten sie 
Orientierung im Hinblick auf gemeinsame 
Grundwerte und Verhaltensrichtlinien und 
sind Leitlinien, wie die Beschäftigten im Ver-
dachtsfall vorgehen sollen.

Auch dienen die Standards dem Schutz der 
Beschäftigten in der Offenen Jugendarbeit. 
Im Falle eines Verdachts soll ein faires Ver-

fahren zur Abklärung gewährleistet werden. 
Bei Entkräftung des Verdachts werden Maß-
nahmen gesetzt, welche die Reputation der 
Person wiederherstellen (vgl. Kapitel Fall-
management)

RECHTLICHER RAHMEN

Die Rechte von Kindern und Jugendlichen, 
einschließlich ihres Schutzes vor jeglicher 
Form von Gewalt, sind auf globaler, nationa-
ler und regionaler Ebene in (verschiedenen) 
Konventionen und Gesetzen verankert, ins-
besondere durch Gesetze zum Kinder- und 
Jugendgewaltschutz. 

Die UN-Kinderrechtskonvention, sowie die 
drei Zusatzprotokolle (Fakultativprotokolle 
zum Übereinkommen über die Rechte des 
Kindes, betreffend erstens die Beteiligung 
von Kindern an bewaffneten Konflikten, 
zweitens den Verkauf von Kindern, die Kin-
derprostitution und die Kinderpornographie 
sowie drittens ein Mitteilungsverfahren) 
bilden den übergeordneten Bezugsrahmen 
des Schutzkonzepts. Die darin enthaltenen 
vier Grundprinzipien, welche das Recht auf 
Gleichbehandlung, den Vorrang des Kindes-
wohls, das Recht auf Leben und persönli-
che Entwicklung sowie die Achtung vor der 
Meinung des Kindes umfassen, sind selbst-
verständlicher Teil unserer Haltung. 

7
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Die Konvention definiert „jeden Menschen 
als Kind, der das achtzehnte Lebensjahr 
noch nicht erreicht hat, es sei denn, dass 
das jeweils geltende nationale Recht eine 
frühere Volljährigkeit festlegt“.  

Für den Gewaltschutz in Österreich ins-
besondere relevant und leitend sind fol-
gende Gesetzesmaterien: 

• Bundesverfassungsgesetz über die 
Rechte von Kindern vom 20.1.2011. 
Verfassungsgesetzlich verankert sind 
darin insbesondere das Recht auf eine 
gewaltfreie Kindheit (Art. 5), das Recht 
des Kindes auf angemessene Beteili-
gung und Berücksichtigung seiner Mei-
nung in seinen eigenen Angelegenheiten 
und das für die gesamte Rechts- und So-
zialordnung geltende Kindeswohlvorran-
gigkeitsprinzip (Art. 1)

• Weitere verfassungsrechtliche Grundla-
gen, insbesondere im Rahmen der Eu-
ropäischen Menschenrechtskonvention 
und der EU-Grundrechtscharta

• ABGB § 137, Gewaltverbot; ABGB § 138, 
Kindeswohl

• Bundes-Kinder- und Jugendhilfegesetz 
2013 – B-KJHG 2013 inklusive §37, Mel-
depflicht (Mitteilungen bei Verdacht der 
Kindeswohlgefährdung)

• Meldepflichten, die in Berufsgesetzen ge-
regelt sind, zum Beispiel im Ärztegesetz

• StGB, Abschnitt 1, Strafbare Handlun-
gen gegen Leib und Leben, Abschnitt 10, 
Strafbare Handlungen die die sexuelle In-
tegrität und Selbstbestimmung gefährden 
- insbesondere relevant §§ 206; 207; 
207a; 207b; 208; 208a; 212; 214; 215a 
sowie auch § 220b, Tätigkeitsverbot.

ERLÄUTERUNGEN & 
DEFINITIONEN

Gewalt verletzt die Rechte der Kinder und 
Jugendlichen auf körperliche und psychi-
sche Integrität. Gewalt gegen Kinder und 
Jugendliche tritt in unterschiedlichsten For-
men und Situationen auf und steht in der 
Regel mit Machtungleichgewicht und Ab-
hängigkeiten in Zusammenhang. Einerseits 
kann sie  durch Erwachsene erfolgen, aber 
auch durch Jugendliche untereinander. Sie 
kann sich im Internet beziehungsweise in 
den Sozialen Medien manifestieren oder 
über das Internet angebahnt werden (zum 
Beispiel Grooming). Sie schließt auch Ge-
walt von Jugendlichen an sich selbst (zum 
Beispiel Selbstverletzung) mit ein. 

Vielfach sind Kinder und Jugendliche mehr-
fachen Formen von Gewalt – auch gleichzei-
tig – ausgesetzt, teilweise in Verbindung mit 
Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen 
(Kinderhandel) und mit erhöhtem Risiko 
bei bestimmten Gruppen von jungen Men-
schen, zum Beispiel unbegleitete geflüch-
tete Minderjährige, Mädchen oder Kinder 
und Jugendliche mit Beeinträchtigungen. 
Unzureichende Umsetzung des Gewaltver-
bots, mangelndes Monitoring und fehlender 
Rechtsschutz können zu struktureller bezie-
hungsweise institutioneller Gewalt gegen 
Kinder und Jugendliche führen. Das Schutz-
konzept Offene Jugendarbeit in Österreich 
verwendet einen breiten Gewaltbegriff, der 
auch dem Art. 19 der UN-Kinderrechtskon-
vention und dem Art. 5 des österreichischen 
Bundesverfassungsgesetzes über die Rech-
te von Kindern 2011 zugrunde liegt.2  

9
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gewalt an kindern 
und Jugendlichen

2 Vgl. dazu die Interpretation des UN-Kinderrechteausschuss zu Gewaltformen in, Allgemeine 
Bemerkungen Nr. 13 (2011) – Das Recht des Kindes auf Freiheit von allen Formen der Gewalt, 
www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC; Gewaltdefinitionen mit Österreich-Bezug finden sich auch zum Beispiel auf 
www.schulpsychologie.at/gewaltpraevention/mobbing/, https://www.saferinternet.at/themen/cyber-mobbing/

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC
http://www.schulpsychologie.at/gewaltpraevention/mobbing/
https://www.saferinternet.at/themen/cyber-mobbing/
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GEWALTVERBOT IN 
ÖSTERREICH UND 
GEWÄHRLEISTUNG 
VON SCHUTZSYSTEMEN

In Österreich ist seit 1989 der Einsatz jegli-
cher Form von Gewalt gegen Kinder und Ju-
gendliche als Erziehungsmittel in der Fami-
lie, in Schulen und Einrichtungen verboten.3  
Auch wenn gewaltsame Übergriffe vielfach 
zwischen Privatpersonen erfolgen, hat der 
Staat eine Schutzpflicht, im Rahmen seiner 
Rechtsordnung und weiterer Maßnahmen 
Übergriffe zu verhindern beziehungsweise 
Kinder und Jugendliche vor weiteren Über-
griffen zu schützen, diese aufzuklären und 
Täter_innen zur Verantwortung zu ziehen. In 
Österreich finden sich dazu die wichtigsten 
Grundlagen im Verfassungsrecht (BVG Kin-
derrechte, Europäische Menschenrechts-
konvention), Kindschaftsrecht (Kindeswohl 
und Gewaltverbot), Kinder- und Jugendhil-
ferecht des Bundes und der Bundesländer 
(Gefährdungsmeldung, Hilfeplanung), in 
den Gewaltschutzgesetzen (Wegweisung, 
Betretungsverbot, einstweilige Verfügung), 
im Strafrecht (z.B. Körperverletzung, se-
xueller Missbrauch, Zwangsverheiratung) 

und in Verfahrensrechten (z.B. Beratung 
nach Außerstreitgesetz, Opferrechte nach 
der Strafprozessordnung). Der Schutz von 
Kindern und Jugendlichen zielt darauf ab, 
ein schützendes und stärkendes Lebens-
umfeld für Kinder zu schaffen, zur Gewähr-
leistung der Kinderrechte auf Schutz vor 
Gewalt und Ausbeutung. Diese Aufgabe 
setzt notwendigerweise die Zusammenar-
beit verschiedenster Akteur_innen voraus. 
Wesentlich sind die Familie, Schule, Kinder- 
und Jugendhilfe, Offene Jugendarbeit, das 
Gesundheitswesen und die Polizei. Gesetz-
liche Mitteilungspflichten beziehungsweise 
behördliche Anzeigepflichten bei begründe-
tem Verdacht auf Kindeswohlgefährdungen 
sollen ein Zusammenwirken dieser Berei-
che sicherstellen.

Eine neue Studie des Vereins möwe (Gal-
lup Institut, 20204) zeigt auf, dass das 
Bewusstsein und die Sensibilität für Kin-
derschutzfragen in der österreichischen 
Bevölkerung gestiegen sind und Gewalt an 
Kindern eher aus Überforderung als aus 
Überzeugung ausgeübt wird. Dennoch sei 
weiterhin viel Aufklärungsarbeit vonnöten, 
bis Gewaltfreiheit im Umgang mit Kindern 
und Jugendlichen erreicht ist.

3 Siehe dazu für Österreich etwa www.kinderrechte.gv.at sowie www.gewaltinfo.at
4 www.die-moewe.at/sites/default/files/23335_Pr%C3%A4s_die%20m%C3%B6we_Gewalt%20an%20Kindern.pdf

FORMEN DER GEWALT

Körperliche Gewalt
Darunter versteht man die absichtliche 
Anwendung von körperlichem Zwang zum 
Nachteil von Kindern und  Jugendlichen, un-
abhängig von der Intensität des Zwangs – 
sie reicht vom leichten Klaps über Schütteln 
und schweren Schlägen bis zur Anwendung 
von Stöcken und anderen Gegenständen.

Sexualisierte Gewalt/
sexueller Missbrauch
Dazu gehören die Verleitung zu beziehungs-
weise der Zwang von Kindern und Jugend-
lichen zu sexuellen Handlungen. Diese 
Form von Gewalt erfolgt oftmals auch in 
Verbindung mit sexueller Ausbeutung, zum 
Beispiel bei der Herstellung und Verbrei-
tung von Missbrauchsbildern im Internet. 
Sexualisierte Übergriffe können sich eben-
so  noch manifestieren: durch Verwendung 
von nicht altersadäquaten Worten und Be-
griffen, durch die tatsächliche oder ange-
drohte sexuell motivierte Berührung eines 
Kindes oder Jugendlichen, durch Aktivitäten 
ohne körperlichen Kontakt wie zum Beispiel 
das Zeigen von pornographischem Material 
oder Zeigen beziehungsweise Berühren der 
eigenen Geschlechtsteile in Anwesenheit 
des Kindes oder Jugendlichen.

Psychische Gewalt
Darunter fallen Formen der Misshandlung 
mittels psychischem oder emotionalem 
Druck, einschließlich Demütigung des Kin-
des oder Jugendlichen, Beschimpfen, in 
Furcht Versetzen, Ignorieren, Isolieren und 
Einsperren, Miterleben von häuslicher Ge-
walt sowie hochstrittige Pflegschaftsver-
fahren, Stalking, Mobbing/Bullying und Cy-
ber-Bullying (mithilfe von Informations- und 
Kommunikationstechnologien, z.B. Soziale 
Medien) sowie sonstige Formen von psychi-
scher Gewalt, die sich vorwiegend im bezie-
hungsweise übers Netz manifestieren, wie 
zum Beispiel Verhetzung, Diskriminierung 
und Grooming.

Vernachlässigung
Darunter versteht man das Vorenthalten 
von Leistungen zur Befriedigung jugend-
licher Bedürfnisse (physisch, psychisch, 
emotional, sozial), obwohl die Möglichkeit 
dazu bestünde; im Extremfall Aussetzung 
des Kindes oder Jugendlichen.

„Schädliche Praktiken“
Diese werden manchmal als „traditionsbe-
dingte“ Formen von Gewalt bezeichnet und 
umfassen etwa bestimmte Züchtigungs-
praktiken, weibliche Genitalverstümmelung, 
Kinderehen/Zwangsverheiratung, Gewaltta-
ten „im Namen der Ehre“.

Gewalt
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http://www.die-moewe.at/sites/default/files/23335_Pr%C3%A4s_die%20m%C3%B6we_Gewalt%20an%20Kindern.pdf
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Kinderhandel
Dieser umfasst die Anwerbung, Beförde-
rung, Verbringung, Beherbergung oder Auf-
nahme von Kindern und Jugendlichen zum 
Zweck ihrer Ausbeutung, einschließlich 
sexueller Ausbeutung, Ausbeutung der Ar-
beitskraft, durch Bettelei, durch Bestim-
mung zur Begehung von Straftaten, durch 
Organentnahme. Auf den Einsatz bestimm-
ter Mittel zur Ermöglichung der Ausbeutung 
(zum Beispiel Drohung, Täuschung, Macht-
missbrauch) kommt es (im Gegensatz zu Er-
wachsenen) bei Kindern und Jugendlichen 
nicht an, auch eine etwaige „Einwilligung“ 
des/der Jugendlichen in die Ausbeutung ist 
irrelevant.5

Strukturelle Gewalt6

Sie geht nicht von einem handelnden Sub-
jekt aus, sondern ist in das Gesellschafts-
system eingebaut. So äußert sie sich  in 
ungleichen Machtverhältnissen und folglich 
ungleichen Lebenschancen von Frauen und 
Männern, jungen und alten Menschen, Men-
schen aus unterschiedlichen kulturellen 
Kontexten oder Lebensformen.

Genderdimension von 
Gewalt und Ausbeutung
Kinder und Jugendliche, einschließlich LGB-
TIQ, erfahren Gewalt und Ausbeutung in un-
terschiedlichen Formen, die mit Geschlecht 
und geschlechtsspezifischen Abhängig-
keitsverhältnissen und Situationen in Ver-
bindung stehen, und dementsprechend in 
Prävention und Schutz berücksichtigt wer-
den müssen. 

5 Vgl. dazu auch die Handlungsorientierungen zur Identifizierung von und zum Umgang mit potenziellen Opfern 
von Kinderhandel (BMFJ/Task Force gegen Menschenhandel, 2016), 
https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Aussenpolitik/Menschenrechte/Handlungsorientie-
rungen_zur_Identifizierung_und_zum_Umgang_mit_potenziel....pdf
6 Siehe: https://www.gewaltinfo.at/fachwissen/formen/strukturelle_gewalt.php 
7 www.keepingchildrensafe.global/  Zugriff: 30.1.2021 von Kinderhandel (BMFJ/Task Force 
#gegen Menschenhandel, 2016), https://www.kinderrechte.gv.at/kinderhandel-in-oesterreich
8 Die Standards lassen sich über die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen hinaus auch für 
vulnerable Erwachsene anwenden.

Die Sicherheit schutzbedürftiger Personen 
(„Safeguarding“) ist in der Offenen Ju-
gendarbeit ein zentrales Anliegen. Um die 
Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit in 
Österreich bei der Aufgabe zu unterstützen, 
ein Schutzkonzept zu entwickeln, empfiehlt 
bOJA, sich an den folgenden, international 
akzeptierten Mindeststandards zu orientie-
ren. Diese basieren auf den Konzepten von 
„Keeping Children Safe“7, einer Organisati-
on, die ihren Schwerpunkt auf Entwicklung 
und Umsetzung von Safeguarding/Child Pro-
tection Standards setzt. Diese Standards 
gelten auch im internationalen Kontext als 
DIE Referenz für Standards im Hinblick auf 
Kinderschutzkonzepte bzw. –richtlinien.

Adressat der Standards von Keeping Child-
ren Safe sind Organisationen auf der gan-
zen Welt sowie deren Partner- und Unteror-
ganisationen.  Sie bieten eine Grundlage 
für die Erarbeitung, Umsetzung und Über-
prüfung lokaler Standards für den Kinder-
schutz.8 Die Vorgaben sind in vier Katego-
rien gegliedert: Policy, Personen, Verfahren 
und Verantwortlichkeit. 

standards 
zum 

schutz 
von kindern 

und 
jugendlichen

https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Aussenpolitik/Menschenrechte/Handlungsorientierungen_zur_Identifizierung_und_zum_Umgang_mit_potenziel....pdf
https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Aussenpolitik/Menschenrechte/Handlungsorientierungen_zur_Identifizierung_und_zum_Umgang_mit_potenziel....pdf
file:
http://www.keepingchildrensafe.global
https://www.kinderrechte.gv.at/kinderhandel-in-oesterreich/
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POLICY 
Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit

• verfügen über ein schriftliches Schutz-
konzept, in dem sie verbindlich be-
schreiben, in welcher Weise sie Kinder 
und Jugendliche vor Schäden schützen 
und bei etwaigen Fällen von Gewalt/
sexualisierter Gewalt reagieren.

• kommunizieren entschieden eine 
Nulltoleranz betreffend jede Form  
von Misshandlung.

• verpflichten sich, eine Person an der 
Zusammenarbeit mit Kindern und Ju-
gendlichen zu hindern, wenn diese ein 
nicht hinnehmbares Risiko darstellt.

PERSONEN
Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit

• formulieren und erläutern ihren Be-
schäftigten (Angestellten, Freiwilligen, 
Praktikant_innen, Ehrenamtlichen) 
sowie sonstigen Beteiligten gegenüber 
präzise Verantwortlichkeiten und Erwar-
tungen und unterstützen sie bei deren 
Einhaltung.

• bieten für die Beschäftigten Schul- 
ungen zum Thema Prävention an.

• verfügen über einen Verhaltenskodex 
zum Thema Prävention/Safeguarding.

• verfügen über fundierte Prüfprozesse  
in Einstellungsverfahren.

• integrieren in den Arbeitsverträgen 
Bestimmungen zur Entlassung,  
Suspendierung oder Versetzung  
für alle Beschäftigten, die den  
Kodex zur Prävention verletzen

VERFAHREN
Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit

• sorgen durch organisationsweit  
eingesetzte Präventionsmaßnahmen  
für ein sicheres Umfeld.

• verfügen über Verfahrensabläufe, die 
es den Beschäftigten, den jugendlichen 
Nutzer_innen, sowie anderen Beteilig-
ten ermöglichen, Fälle von Missbrauch 
zu melden und alle erforderlichen  
Maßnahmen zu ergreifen.

• nehmen eine Risikobewertung für  
die Arbeit mit Kindern und Jugend- 
lichen vor.

VERANTWORTLICHKEIT
Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit

• überwachen und überprüfen ihre 
Schutzmaßnahmen regelmäßig  
(mindestens alle drei Jahre).

• verfügen über eine/n interne Schutz- 
beauftragte/n. 

• verfügen über Führungsmechanismen 
(wie ein zentrales Vorstandsmitglied  
für den Bereich Schutz von Kindern  
und Jugendlichen), um ihr Schutzkon-
zept umzusetzen und zu überprüfen. 

bOJA erwartet von allen bOJA Mitglieds- 
organisationen, dass sie die Standards 
in allen vier Kategorien erfüllen und un-
terstützt sie dabei. 
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In den folgenden Unterkapiteln finden sich 
Anleitungen zur Risikoanalyse, Prävention, 
Fallmanagement und Dokumentation mit 
den jeweiligen Standards. Unterstützende 
Formulare und Infoblätter stehen zum Down-
load auf der bOJA Website bereit.

RISIKOANALYSE

Um den Schutz von Kindern und Jugendli-
chen vor Gewalt zu erhöhen, ist es wichtig, 
eine Risikoanalyse durchzuführen. Träger 
der Offenen Jugendarbeit sind aufgefordert, 
a) eine strukturelle Risikoanalyse sowie b) 
eine fortlaufende Risikoabschätzung für 
alle Angebote in der Organisation durchzu-
führen. Die strukturelle Risikoanalyse bildet 
die Grundlage für die Entwicklung bezie-
hungsweise in weiterer Folge auch die An-
passung von Präventionsmaßnahmen und 
-konzepten, Notfallplänen oder strukturellen 
Veränderungen. 

>>>  STRUKTURELLE RISIKOANALYSE – 
 AUSGANGSBASIS

Beschäftigte in der Offenen Jugendarbeit ha-
ben direkten Kontakt zu Kindern und Jugend-
lichen, was einem direkten Risiko entspricht. 
Des Weiteren ergeben sich indirekte Risiken 
für Kinder und Jugendliche zum Beispiel 
durch Kommunikation und mediale Darstel-
lungen beziehungsweise Informationen. Die 
Risikoanalyse muss von der Organisation vor 
Inkrafttreten des Schutzkonzepts durchge-

führt werden. Die Strukturelle Risikoanalyse 
wird mit jeder Evaluierung des Schutzkon-
zepts wiederholt beziehungsweise aktuali-
siert. Eine Anleitung zur Selbstüberprüfung 
findet sich im Download Nr. 15.

>>>  KONTINUIERLICHE RISIKOAB--
 SCHÄTZUNG FÜR ANGEBOTE 
 INNERHALB DER OJA

Die Einrichtung der Offenen Jugendarbeit 
verpflichtet sich, für alle neuen Projekte 
und Aktivitäten eine Risikoanalyse durchzu-
führen sowie entsprechende Maßnahmen 
der Risikominimierung zu setzen. Eine An-
leitung zur Risikoabschätzung findet sich in 
den Downloads Nr. 1 und Nr. 2.

PRÄVENTIVE 
MASSNAHMEN9

Die Kernelemente der Präventionsmaßnah-
men im Rahmen des Schutzkonzepts Offe-
ne Jugendarbeit in Österreich bestehen aus 

• dem Verhaltenskodex, den Standards 
für die Einstellung beziehungsweise  
Beauftragung von Mitarbeiter_innen und 
Freiwilligen sowie für deren Fortbildung, 

• den Standards für Kooperation und 
Kommunikation und einem transparen-
ten Fallmanagementsystem sowie 

• Benennung einer/eines Schutz- 
beauftragten. 

massnahmen

9 Diese orientieren sich an den internationalen Standards von KCS (Keeping Children Safe), 
www.keepingchildrensafe.org.uk

http://www.keepingchildrensafe.org.uk
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>>>  VERHALTENSKODEX

Alle Personen, die für die Einrichtung der 
OJA tätig sind, beziehungsweise von dieser 
beauftragt werden, unterzeichnen den „Ver-
haltenskodex Kinderschutz der Offenen Ju-
gendarbeit in Österreich“ und verpflichten 
sich somit, zu einem geschützten Umfeld 
für Kinder, Jugendliche und andere vulne-
rable Personen beizutragen. Dies betrifft 
insbesondere angestellte Mitarbeitende, 
Honorarkräfte, extern Beauftragte sowie 
ehrenamtlich Tätige (zB. Freiwillige, Prakti-
kant_innen, im Vorstand Tätige). 

Der Verhaltenskodex zielt darauf ab, einen 
professionellen und persönlichen Schutz-
standard zu gewährleisten. Mit der Unter-
schrift der Verhaltensregeln verpflichtet sich 
der/die Unterzeichnende dazu, aktiv dazu 
beizutragen, ein Umfeld aufzubauen und zu 
wahren, welches für Kinder und Jugendliche 
sicher ist. Jede/r in der Organisation Tätige 
ist für die Beachtung, Bekanntmachung und 
Verbreitung der Verhaltensregeln verant-
wortlich. 

Die Unterzeichnung des Verhaltenskodex ist 
Teil des Aufnahmeprozederes für eine Mitar-
beit in der Organisation. Der Verhaltensko-
dex findet sich im Download Nr. 3.

>>>  PERSONALEINSTELLUNG10

Alle Beschäftigten in der Organisation – 
Fachkräfte der Offenen Jugendarbeit, Be-

treuer_innen, sonstige Beschäftigte, Frei-
willige, sowie ehrenamtlich Tätige (zB. im 
Vorstand) werden sorgfältig ausgewählt und 
überprüft. Ausschreibungen für Jobs enthal-
ten einen Hinweis auf das Schutzkonzept 
der Offenen Jugendarbeit in Österreich.  
Im Zuge des Einstellungs- beziehungswei-
se Auswahlverfahrens werden Fragen zum 
Schutz von Kindern und Jugendlichen im 
persönlichen Interview beziehungsweise 
Auswahlgespräch erörtert. Bereits im Vor-
stellungsgespräch werden die Bewerber_in-
nen auf das Schutzkonzept der Offenen Ju-
gendarbeit in Österreich hingewiesen. Die 
Identifikation mit dem Schutzkonzept sowie 
die Unterschrift des Verhaltenskodex sind 
Voraussetzung für eine Einstellung. Bei der 
Aufnahme der Beschäftigten sowie bei Ver-
einbarungen mit Freiwilligen und extern/frei-
beruflich Tätigen wird die Haltung zu Gewalt 
an Kindern und Jugendlichen thematisiert. 
Ein so genanntes „erweitertes, polizeiliches 
Führungszeugnis“11 ist vorzulegen, sofern es 
sich um eine längerfristige und regelmäßi-
ge Tätigkeit handelt, welche einen direkten 
Kontakt zu Kindern und Jugendlichen vor-
sieht.  Alle Beschäftigten werden über das 
Schutzkonzept der Offenen Jugendarbeit in 
Österreich in einem persönlichen Gespräch 
informiert. 

>>>  SENSIBILISIERUNGS-
 MASSNAHMEN & FORTBILDUNG

Die Organisation trägt dafür Sorge, dass alle 
Beschäftigten Basiskenntnisse über Gewalt-

10 Siehe Leitfaden für gewaltfreie sozial-/pädagogische Einrichtungen: 
https://www.gewaltinfo.at/themen/2011_11/leitfaden.php sowie Leitfaden Schutz vor sexualisierter 
Gewalt in Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit des Steirischen Dachverbands der Offenen Jugendarbeit, 
http://www.dv-jugend.at/wp-content/uploads/2020/02/Schutzkonzept_2020_screen_2.pdf

prävention und gewaltfreien Umgang, inklu-
sive sexualisierte Gewalt und das Erkennen 
von Signalen haben und dass die Beschäftig-
ten Fortbildungen zum Thema Gewaltpräven-
tion und Intervention in Anspruch nehmen 
können. Dazu werden Informationsveranstal-
tungen und Schulungen für den angespro-
chenen Kreis der Mitarbeitenden angeboten. 
Jede Organisation sollte ein sexualpädagogi-
sches Konzept aufweisen können.

>>>  SCHUTZBEAUFTRAGTE/R 

Die Organisation beauftragt eine bzw. zwei 
Ansprechperson/en, die die Rolle einer/s 
Schutzbeauftragten und ihrer bzw. seiner 
Stellvertretung übernehmen. Zentrale Auf-
gaben der/des Schutzbeauftragten sind:
• Begleitung und Sicherstellung der Um-

setzung des Schutzkonzepts
• Durchführung der Risikoanalyse/n
• Monitoring und jährlicher interner Be-

richt an die Leitung/Geschäftsführung 
bzw. in den Mitgliederversammlungen

• Ansprechperson bei Verdachtsfällen so-
wie Betreuung und Krisenmanagement

• Schnittstelle zu Leitung und externen 
Einrichtungen

Das Anforderungsprofil für die/den Schutz-
beauftragte/n befindet sich im Download 
Nr. 4.

>>>  STANDARDS ZUR KOOPERATION 
 & KOMMUNIKATION MIT MEDIEN12

Bei der Herstellung und Verbreitung von In-
halten in (Sozialen) Medien berücksichtigt 
die Organisation die Standards des Schutz-
konzepts, wahrt die Würde der Kinder und 
Jugendlichen und schützt deren Identität. 
Die Organisation informiert dabei über die 
Richtlinien für die Berichterstattung, inklusi-
ve spezieller Schutzmaßnahmen für beson-
ders gefährdete Kinder und Jugendliche, 
bzw. führt gegebenenfalls auch persönliche 
Briefings für Journalist_innen durch. Die Or-
ganisation verpflichtet sich zu einem sorg-
fältigen Umgang mit dem Erstellen und der 
Veröffentlichung von Fotos von Kindern und 
Jugendlichen (siehe Kapitel „Datenschutz 
und Recht am eigenen Bild“) Empfehlungen 
für die Medienberichterstattung finden sich 
im Download Nr. 5.

>>>  ZUSTIMMUNGS- UND EINVER-
 STÄNDNISERKLÄRUNGEN13

Wichtig ist, dass bei Veranstaltungen, 
insbesondere bei mehrtägigen, inklusi-
ve Reisen, Aufsichtspflichtregelungen und 
Jugendschutzgesetze der jeweiligen Veran-
staltungsorte einzuhalten sind. In diesem 
Rahmen müssen Vereinbarungen mit Kin-
dern und Jugendlichen getroffen werden.

11 in Österreich ist das die Strafregisterbescheinigung oder die 
spezielle „Strafregisterbescheinigung Kinder- und Jugendfürsorge“: 
https://www.oesterreich.gv.at/themen/dokumente_und_recht/strafregister/Seite.300020.html
12 Basierend insbesondere auf Kindernothilfe e.V. und ECPAT International
13 Vgl. Eurochild, Child Protection Policy: 
https://eurochild.org/uploads/2020/11/Eurochild_Child_Protection_Policy.pdf
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https://www.kinderrechte.gv.at/kinderhandel-in-oesterreich/
http://www.dv-jugend.at/wp-content/uploads/2020/02/Schutzkonzept_2020_screen_2.pdf
https://www.oesterreich.gv.at/themen/dokumente_und_recht/strafregister/Seite.300020.html
https://eurochild.org/uploads/2020/11/Eurochild_Child_Protection_Policy.pdf
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Formblätter für Einverständniserklärungen 
für Veranstaltungen und Auslandsaufenthal-
te finden sich in den Downloads Nr. 7 und 
Nr. 8.

>>>  DATENSCHUTZ UND RECHT 
 AM EIGENEN BILD

Betreffend Aufnahmen von Fotos, Videos 
oder der Anforderung von persönlichen In-
formationen über das Leben von Kindern 
und Jugendlichen, die in Materialien (z.B. 
Jahresberichten, Projektberichten, Medien-
arbeit) der Organisation verwendet werden, 
sowie jeder weiteren Form der Datenverar-
beitung, müssen die Standards der DSGVO 
eingehalten werden. Ausführliche Informa-
tionen bietet der Leitfaden zur DSGVO für 
Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit14. 
Wenn der/die Minderjährige unter 14 Jah-
re alt ist, ist zwingend die Einwilligung der 
obsorgeberechtigten Personen nötig. Wenn 
der/die Minderjährige über 14 Jahre alt ist, 
ist die schriftliche Einwilligung des/der Ju-
gendlichen ausreichend, die Zustimmung 
der/des Obsorgeberechtigten ist laut DSG-
VO nicht erforderlich.

Empfehlenswert ist, auch bei Kindern un-
ter 14 Jahren eine schriftliche Einwilligung 
des Kindes selbst einzuholen. Kinder be-

ziehungsweise Jugendliche müssen in ver-
ständlicher Weise darüber informiert wer-
den, wie die Informationen oder das Bild/
der Film verwendet werden und dass sie 
das Recht haben, die Zustimmung zu ver-
weigern oder später zu widerrufen. Sie 
müssen gefragt werden, ob sie zustimmen, 
dass ihr Vorname mit der Information oder 
dem Bild/Film geteilt wird. Ein Formularent-
wurf für die Fotoeinwilligung findet sich im 
Download Nr. 6.

>>>  INTERVIEWEN VON KINDERN 
 UND JUGENDLICHEN15

Im Zuge von speziellen Projekten oder Teil-
habeaktivitäten in der Kommune kann es zu 
Befragungen und Interviews mit Kindern und 
Jugendlichen kommen. Diese Befragungen er-
fordern gewisse Fähigkeiten, die die Fachkräf-
te der Offenen Jugendarbeit aufgrund ihrer 
Qualifikationen in Sozialer Arbeit mitbringen. 
Die folgenden Grundprinzipien stellen sicher, 
dass die Würde und Rechte von Kindern und 
Jugendlichen geachtet werden. Einwilligung 
nach Aufklärung: Bevor das Kind bzw. der/
die Jugendliche einwilligt, das Interview durch-
zuführen, muss ausreichend über das Ziel 
und die geplanten Themen des Interviews 
aufgeklärt werden, sowie ihr/sein Recht, die 
Einwilligung jederzeit zu widerrufen. 

14 Leitfaden zur DSGVO für Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit: 
https://www.boja.at/sites/default/files/downloads/2021-02/bOJA-Leitfaden_Digitale_Jugendarbeit_final.pdf
15 Vgl. Eurochild Child Protection Policy
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Die interviewende Person sollte zu Beginn 
des Interviews das Verständnis des Kindes 
für sein Einverständnis überprüfen.

Bereitstellung von Unterstützung: Wäh-
rend des Interviews sollte eine zusätzliche 
Person anwesend sein. Wenn möglich sollte 
die Wahl bestehen, wer während des Inter-
views zusätzlich unterstützt.

Das Recht Nein zu sagen: Vor dem Be-
ginn des Interviews ist klarzustellen, dass 
das Kind bzw. die/der Jugendliche nur spre-
chen muss, wenn sie/er sich wohlfühlt, und 
dass sie/er jederzeit die Zustimmung been-
den und zurückziehen kann.

Geschlecht: Die unterschiedlichen Bedürf-
nisse von Kindern und Jugendlichen sind zu 
berücksichtigen, zum Beispiel, ob es ange-
nehmer wäre, mit einem Mann oder einer 
Frau zu sprechen. Bei der Entscheidung, 
welche Themen diskutiert werden können, 
sollte wenn möglich das Geschlecht berück-
sichtigt werden.

Zustimmung zur Aufzeichnung: Wenn 
das Interview aufgezeichnet wird, muss 
das Kind bzw. die/der Jugendliche darauf 
hingewiesen werden sowie ein schriftliches 
Einverständnis des Kindes bzw. der/des Ju-
gendlichen und der/des Obsorgeberechtig-
ten eingeholt werden. 

19

SCHUTZ

https://www.boja.at/sites/default/files/downloads/2021-02/bOJA-Leitfaden_Digitale_Jugendarbeit_final.pdf
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FALLMANAGEMENT

Sollte ein Verdachtsfall in der Organisation 
bekannt werden, kommen folgende Grund-
lagen zur Anwendung:

• das Handlungsschema für den Ver-
dachts- beziehungsweise Krisenfall

• Zuständigkeit der/des Schutzbeauf- 
tragten 

• Prüfung und Abklärung des Falls durch 
die/den Schutzbeauftragte/n gemein-
sam mit der Leitung

• Meldeformular
• Beschwerdemanagement
• Information über das Beschwerdema-

nagement für Beschäftigte, Kooperati-
onspartner_innen, externe Dienstleis-
ter_innen, etc.

• Information über das Beschwerdema-
nagement in kind- bzw. jugendgerechter 
Form und Sprache

Die Organisation geht jedem gemeldeten 
Verdachtsfall nach. Für die professionelle 
Abwicklung wurden entsprechende Leitlini-
en für den Krisenfall entwickelt. Das Fallma-
nagement-Prozedere stellt einen Bezugsrah-
men für die Organisation dar und soll den 
Informationsfluss zwischen den Akteur_in-
nen sicherstellen.

Grundlage aller Entscheidungen innerhalb 
des Fallmanagement-Systems sind das 
Wohl und der Schutz des jungen Menschen. 

Der rasche Zugang zu Hilfsangeboten ist zu 
gewährleisten, um weiteren Schaden abzu-
wenden. Das Fallmanagement-System ist 
allen Beschäftigten sowie den Freiwilligen 
und sonstigen Dienstleister_innen bekannt. 
Ferner sind alle Kooperationspartner_innen 
über die Abläufe dieses Systems informiert. 
Kinder und Jugendliche werden in angemes-
sener Form und verständlicher Sprache 
über das Beschwerdemanagement sowie 
die Ansprechpersonen informiert. 

Bei allen Verdachtsfällen ist es zunächst 
von zentraler Bedeutung, Ruhe zu bewah-
ren und sowohl das Opfer als auch die 
verdächtige Person nie unmittelbar zum 
Vorfall zu befragen. Der Opferschutz hat 
höchste Priorität. Dies beinhaltet eine sen-
sible Vorgehensweise. Ziel des Fallmanage-
ment-Systems ist es, bei Verdachtsfällen 
eine adäquate und schnelle Untersuchung 
der jeweiligen Situation zu ermöglichen und 
Fälle von Missbrauch und Misshandlung 
frühzeitig zu erkennen. 

Für Organisationen der Offenen Jugendar-
beit besteht eine Mitteilungspflicht an die 
Kinder- und Jugendhilfe. Die Mitteilungs-
pflicht trifft immer die Einrichtung, sofern 
die mitteilungspflichtigen Personen ihre Tä-
tigkeit nicht selbständig ausüben. Die Mit-
teilungspflicht und die Anzeige sind öster-
reichweit einheitlich geregelt16. 

16 Infos und Meldeblatt unter: https://www.gewaltinfo.at/recht/mitteilungspflicht

Welche Person konkret die Mitteilung zu 
erstatten hat, ist nach den organisations-
internen Dienstvorschriften und Kommuni-
kationsregeln zu beurteilen: Es ist jedoch 
ratsam, die/den Schutzbeauftragte/n damit 
zu betrauen, die/der das weitere Prozede-
re mit der Leitung bespricht. Es ist möglich 
und meist empfehlenswert, sich bei einer 
Anzeige vorher darüber zu informieren, wel-
che Folgen und behördlichen Schritte sie 
nach sich zieht, damit man gut abwägen 
kann, ob man sie einbringt. Dies kann man 
beispielsweise bei den Kinderschutzzent-
ren17 machen.

Bis zur Klärung der Vorwürfe wird die Zu-
sammenarbeit mit der in Verdacht gerate-
nen Person ruhend gestellt. Die Abklärun-
gen sind gemäß Datenschutzrichtlinien 
sowie auf der Basis eines fairen Verfahrens 
durchzuführen. Die jeweiligen Vorgehens-
weisen bei Verdachtsfällen werden notwen-
digerweise nach organisationsinternen und 
-externen Personen differenziert.

LEITLINIEN FÜR DEN KRISENFALL – 
VORGEHEN IM VERDACHTSFALL

Die zentrale Anlaufstelle für alle Verdachts-
fälle ist die/der Schutzbeauftragte der Or-
ganisation.  Diese/r führt die ersten Klä-
rungen durch und entscheidet in Absprache 
mit der Leitung über die weiteren Schritte. 
Die betroffenen Personen werden über das 
Vorgehen unter Einhaltung geltender Daten-
schutzbestimmungen und Verschwiegen-
heitspflichten informiert. 

Grundsätzlich können drei verschiedene 
Fallkonstellationen unterschieden werden, 
mit denen die Organisation konfrontiert wer-
den kann:
• Der Verdachtsfall betrifft eine Person 

aus dem Kreis der Beschäftigten be-
ziehungsweise Personen, die über eine 
Tätigkeit oder einen Auftrag für die Orga-
nisation Zugang zu Kindern und Jugend-
lichen erlangt haben, wie zum Beispiel 
externe Trainer_innen, Freiwillige, etc.

• Beschäftigte der Organisation erfahren 
von Gewalt zwischen Kindern bzw.  Ju-
gendlichen, die Nutzer_innen ihrer Ein-
richtung sind und in ihre unmittelbare 
Zuständigkeit fallen.

• Beschäftigte der Organisation erfahren 
von Gewalt an Kindern bzw.  Jugendli-
chen, die außerhalb der unmittelbaren 
Zuständigkeit beziehungsweise Verant-
wortung ihrer Organisation liegt, zum 
Beispiel innerhalb der Familie oder 
Schule. 

Eine Checkliste für den Verdachtsfall findet 
sich im Download Nr. 9, der Ablauf bei Ver-
dacht auf Missbrauch im Download Nr. 10, 
ein Überblick zum Fallmanagement-Prozede-
re im Download Nr. 11, das interne Melde-
formular zur Meldung an die/den Schutzbe-
auftrage/n als Download Nr. 12, sowie die 
Mitteilung an die Kinder- und Jugendhilfe im 
Download Nr. 13.

17 www.oe-kinderschutzzentren.at

https://www.gewaltinfo.at/recht/mitteilungspflicht
http://www.oe-kinderschutzzentren.at
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DOKUMENTATION UND 
WEITERENTWICKLUNG

Die Organisation überprüft die Umsetzung 
des Schutzkonzepts regelmäßig. Dies ge-
schieht beispielsweise durch folgende Maß-
nahmen:

• Die/der Schutzbeauftragte berichtet 
einmal pro Jahr über Fortschritte an die 
Leitung sowie die Mitgliederversamm-
lung.

• Gegebenenfalls findet eine jährliche 
Umfrage unter den Beschäftigten statt, 
wie die Standards des Schutzkonzepts 
umgesetzt werden, wie effektiv sie sind 
und welche Verbesserungen erforderlich 
sind. 

Darüber hinaus tauscht sich die Leitung 
und die/der Schutzbeauftragte regelmäßig 
über aufgekommene Fälle und Neuigkeiten 
im Bereich Kinderschutz aus. Die Teammit-
glieder informieren sich gegenseitig und 
planen notwendige Fortbildungen. Ziel ist 
es, einen Prozess fortlaufenden organisati-
onsinternen Lernens zur Verbesserung des 
Schutz-Systems für Kinder und Jugendliche 

zu erwirken. Jeder einzelne (Verdachts-)Fall 
wird nach den vorgegebenen Formularen 
abschließend dokumentiert und gemäß Da-
tenschutzbestimmungen (für sensible Da-
ten) abgelegt. 
Vorfälle und Beschwerden werden nicht 
nur professionell gehandhabt, sie dienen 
auch dem Lernprozess der Organisation 
und innerhalb der Offenen Jugendarbeit in 
Österreich. Falls erforderlich, werden die 
Schutzstandards oder Meldeverfahren ent-
sprechend angepasst. Die Dokumentation 
obliegt der Verantwortung der/des Schutz-
beauftragten. Der Leitung ist ein jährlicher 
Statusbericht vorzulegen. In den Bericht flie-
ßen Erfahrungswerte aus der laufenden Ar-
beit sowie Änderungsvorschläge zur Hand-
habung zukünftiger Fälle mit ein. Durch die 
Dokumentation und Berichterstattung wird 
die Transparenz sichergestellt. Alle drei 
Jahre wird das Schutzkonzept einer inter-
nen Überprüfung unterzogen und – falls 
nötig – überarbeitet. Nach Möglichkeit und 
abhängig von den finanziellen Ressourcen 
wird ein/e externe/r Expert_in zur Überprü-
fung der Richtlinien und Praktiken herange-
zogen. Im Download Nr. 14 findet sich eine 
Checkliste zu Monitoring und Evaluation.

18 www.dv-jugend.at/wp-content/uploads/2020/02/Schutzkonzept_2020_screen_2.pdf

bekanntmachen& kommunikation 
des schutzkonzepts
bOJA veröffentlicht das Schutzkonzept der Offenen Jugendarbeit in Österreich auf ihrer Websi-
te und informiert die wichtigsten Systempartner_innen und Fördergeber_innen. Die Organisati-
onen der Offenen Jugendarbeit achten ebenfalls auf die Bekanntmachung ihrer Schutzkonzep-
te und kommunizieren diese an die jeweiligen Dialoggruppen (z.B. jugendliche Nutzer_innen, 
Kommune, Fördergeber_innen).

Basierend auf internationalen Erfahrungen sollte am Beginn der Entwicklung eines Schutz-
konzepts eine fundierte Organisations- beziehungsweise Risikoanalyse stehen. Das Schutz-
konzept sollte auf einer detaillierten Analyse der Gefährdungen und des Risikos basieren, 
inwieweit es im Rahmen der angebotenen Betreuungsleistungen für Kinder und Jugendlichen 
zu Gewalt kommen kann. Die Analyse berücksichtigt die Besonderheiten der Organisation, 
inkludiert bereits vorhandene beziehungsweise durch Fördergeber_innen vorgegebene Richt-
linien und baut auf diesen auf. Im Download befinden sich ein Self-Audit Tool (Nr. 15) und 
Unterlagen zur Risikoabschätzung (Nr. 1 und Nr. 2). 

Es wird ebenfalls empfohlen, den Leitfaden „Schutz vor sexualisierter Gewalt in Einrichtungen 
der Offenen Jugendarbeit“ des Steirischen Dachverbands der Offenen Jugendarbeit18 heranzu-
ziehen. 

Empfehlungen zur entwicklung 
eines organisationseigenen 
Schutzkonzepts

http://www.dv-jugend.at/wp-content/uploads/2020/02/Schutzkonzept_2020_screen_2.pdf
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ÜBERBLICK 

1 Fragestellungen betreffend Risikoabschätzung

2 Vorlage Risikoabschätzung

3 Verhaltenskodex

4 Anforderungsprofil für die/den Schutzbeauftragte/n

5 Empfehlungen für die Medienberichterstattung

6 Fotoeinwilligung

7 Einverständniserklärung zur Teilnahme an einer Veranstaltung

8 Anmeldung Auslandsreisen

9 Checkliste im Zweifelsfall

10  Ablauf im Falle eines Verdachts auf Missbrauch

11 Überblick Melde- und Fallmanagementprozedere

12 Internes Meldeformular für Verdachtsfälle

13 Mitteilung an die Kinder- und Jugendhilfe

14 Checkliste für Monitoring und Evaluation

15a Self-Assessment Tool

15b Self-Audit Graphik

downloadunterlagen
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Zusammenfassend sollte ein organisations-
internes Schutzkonzept mindestens folgen-
de Elemente enthalten19:

Einleitung

• Zweck und Reichweite  
des Schutzkonzepts

• Definition von Gewalt an  
Kindern und Jugendlichen

• Rechtlicher Rahmen

Risikoanalyse

Präventive Maßnahmen

• Verhaltensrichtlinien für Mitarbeitende
• Standards für die Personalpolitik  

der Organisation (Rekrutierung,  
Anstellung, Weiterbildung)

• Kommunikationsstandards  
(Presse, Fundraising etc.)

• Verhaltensrichtlinien für Personen,  
die mit der Organisation verbunden 

sind (Geldgeber_innen, Gremienmit- 
glieder, Freiwillige etc.)

Fallmanagement-System 

• Ernennung einer/s Schutzbeauftragten 
• Zugänglichkeit dieser Personen  

für Kinder und Jugendliche,  
Mitarbeitende und das Umfeld

• System für Meldung, Anzeige und  
Verfolgung von Verdachtsfällen mit  
klarer Festlegung von Verantwortlich- 
keiten und Kommunikationsprozessen

• Schutzsystem für betroffene Kinder  
und Jugendliche

Dokumentation und Weiterentwicklung 

• Regelmäßige Überarbeitung  
des Schutzkonzepts

19 Basierend auf Keeping Children Safe, www.keepingchildrensafe.org.uk sowie Kindernothilfe e.V., 
https://www.kindernothilfe.de/kindesschutz_policy

https://www.boja.at/sites/default/files/downloads/2021-04/DINA4_Download_bOJA_1_Fragestellungen%20betreffend%20Risikoabschaetzung.pdf
https://www.boja.at/sites/default/files/downloads/2021-04/DINA4_Download_bOJA_2_Vorlage%20Risikoabschaetzung.pdf
https://www.boja.at/sites/default/files/downloads/2021-04/DINA4_Download_bOJA_3_Verhaltenskodex%20Kinderschutz.pdf
https://www.boja.at/sites/default/files/downloads/2021-04/DINA4_Download_bOJA_4_Anforderungsprofil.pdf
https://www.boja.at/sites/default/files/downloads/2021-04/DINA4_Download_bOJA_5_Empfehlungen%20Medienberichterstattung.pdf
https://www.boja.at/sites/default/files/downloads/2021-04/DINA4_Download_bOJA_6_Fotoeinwilligung.pdf
https://www.boja.at/sites/default/files/downloads/2021-04/DINA4_Download_bOJA_7_Veranstaltungsteilnahme.pdf
https://www.boja.at/sites/default/files/downloads/2021-04/DINA4_Download_bOJA_8_Anmeldung%20Auslandsreise.pdf
https://www.boja.at/sites/default/files/downloads/2021-04/DINA4_Download_bOJA_9_Checkliste%20Zweifelsfall.pdf
https://www.boja.at/sites/default/files/downloads/2021-04/DINA4_Download_bOJA_10_Ablauf%20Missbrauchsverdacht.pdf
https://www.boja.at/sites/default/files/downloads/2021-04/DINA4_Download_bOJA_11_Ueberblick%20Melde-%20und%20Fallmanagement.pdf
https://www.boja.at/sites/default/files/downloads/2021-04/DINA4_Download_bOJA_12_Meldeformular.pdf
https://www.boja.at/sites/default/files/downloads/2021-04/DINA4_Download_bOJA_13_Mitteilung%20an%20Kinder%20und%20Jugendhilfe_direkt.pdf
https://www.boja.at/sites/default/files/downloads/2021-04/DINA4_Download_bOJA_14_Checkliste%20Monitoring.pdf
https://www.boja.at/sites/default/files/downloads/2021-04/DINA4_Download_bOJA_15a_Self-Assessment%20Tool.pdf
https://www.boja.at/sites/default/files/downloads/2021-04/DINA4_Download_bOJA_15b_Self-Audit%20Graphik.pdf
http://www.keepingchildrensafe.org.uk
https://www.kindernothilfe.de/kindesschutz_policy
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österreichweit
Rat auf Draht
Telefonberatung: Notrufnummer 147 | 
Onlineberatung: www.rataufdraht.at/online-beratung
Chatberatung: www.rataufdraht.at/chat-beratung

Familienberatungsstellen
www.familienberatung.gv.at/beratungsstellen/

Gewaltinfo.at
www.gewaltinfo.at

Kinder- und Jugendanwaltschaften in Österreich
www.kija.at

Allgemeine Informationen zu Kinderrechten
www.kinderrechte.gv.at | www.kinderhabenrechte.at

Saferinternet
www.saferinternet.at

Informationen zu „häuslicher Gewalt“
www.gewalt-ist-nie-ok.at

Bundesverband Österreichischer Kinderschutzzentren
www.oe-kinderschutzzentren.at

Gewaltschutzzentren in Österreich
www.gewaltschutzzentrum.at

die möwe
Email: ksz-wien@die-moewe.at | Tel.: 01/532 15 15 | 
Onlineberatung: die-moewe.beranet.info

„Notruf für Opfer“
Telefon: 0800 112 112

ANLAUFSTELLEN
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STOPLINE Meldestelle gegen Kinderpornographie 
und Nationalsozialismus im Internet
office@stopline.at | www.stopline.at

Meldestelle Kinderpornographie und Sextourismus 
mit Kindern, Bundeskriminalamt, Bundesministerium für Inneres
meldestelle@interpol.at | www.bundeskriminalamt.at/602/start.aspx

Bundesweites Netzwerk Offene Jugendarbeit
boja@boja.at | www.boja.at

Vertretungen der Offenen 
Jugendarbeit in den Bundesländern
Niederösterreichische Arbeitsgemeinschaft Offene Jugendarbeit - NÖJA
www.noeja.at
    
Netzwerk Offene Jugendarbeit Burgenland
https://www.ljr.at/deine-vertretung/nojab/

Akzente Salzburg
www.akzente.net/home
   
Offene Jugendarbeit Netzwerk Kärnten
jugend.ktn.gv.at/navigation/offene-jugendarbeit

Steirischer Dachverband der Offenen Jugendarbeit
www.dv-jugend.at
   
Plattform Offene Jugendarbeit Tirol – pojat
www.pojat.at
     
Oberösterreichisches Netzwerk Offene Jugendarbeit - OÖJA
https://www.facebook.com/O%C3%96JA-Ober%C3%B6sterreichisches-Netz-
werk-offene-Jugendarbeit-208252409525330
    
Koordinationsbüro für Offene Jugendarbeit und Entwicklung - koje
www.koje.at
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http://www.familienberatung.gv.at/beratungsstellen/
http://www.gewaltinfo.at
http://www.kija.at
http://www.kinderrechte.gv.at
http://www.kinderhabenrechte.at
http://www.saferinternet.at
http://www.gewalt-ist-nie-ok.at
http://www.oe-kinderschutzzentren.at
http://www.gewaltschutzzentrum.at
mailto:ksz-wien%40die-moewe.at?subject=
http://die-moewe.beranet.info
mailto:office%40stopline.at?subject=
file:www.stopline.at
mailto:meldestelle%40interpol.at?subject=
http://www.bundeskriminalamt.at/602/start.aspx
mailto:boja%40boja.at?subject=
http://www.boja.at
http://www.noeja.at
http://www.akzente.net/home
http://jugend.ktn.gv.at/navigation/offene-jugendarbeit
http://www.dv-jugend.at
http://www.pojat.at
https://www.facebook.com/O%C3%96JA-Ober%C3%B6sterreichisches-Netzwerk-offene-Jugendarbeit-208252409525330
https://www.facebook.com/O%C3%96JA-Ober%C3%B6sterreichisches-Netzwerk-offene-Jugendarbeit-208252409525330
http://www.koje.at
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